
Anlage A zur V/0166/2024 
 

Kurzüberblick 

1. Herstellung der Barrierefreiheit Übergang Innen-Außen 
2. Anbindung der neuen 1. und 2. Rettungswege im Außenraum 
3. Wiederherstellung und Anpassung der gebäudenahen Schul- und Kita-Außenanlagen 
4. Teilsanierung der Schulaußenanlagen 
5. Optimierung der Fahrradstellplatzsituation im Nachklang der energetischen Gebäudesan-

ierung und im Hinblick auf den Umbau der Dieckstraße zur Fahrradstraße 
6. Zuarbeit für Sanierung und Erneuerung technischer Gebäudeausrüstung im Außenraum 

(u.a. Nahwärme, Wasser, Beleuchtung) 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Mit der Vorlage wird das Ziel „Wir werden einer der führenden Bildungs-, Wissenschafts-, For-

schungs- und Entwicklungsstandorte in Europa“ weiterverfolgt. Dessen Teilziel lautet „Energeti-
sche Sanierung von zwei Schulen, inkl. Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung und Ver-
besserung der Barrierefreiheit“. Darüber hinaus findet mit dieser Vorlage das Ziel Berücksichti-
gung: „Wir werden Münster zu einer Stadt mit höchster Lebens- und Erlebnisqualität weiterentwi-
ckeln: mit hoher Umwelt- und Naturqualität, mit breitem Freizeit- und Sportangebot, mit hohem 
Wohnwert, Familienfreundlichkeit und sozialer Balance in der Stadtgesellschaft“.  
Das Teilziel lautet: Anpassung und Teilsanierung der Schul- und Kita-Außenanlagen im An-

schluss an die Energetische Gebäudesanierung sowie Optimierung der Fahrradstellplätze. Das 
Projekt befindet sich in der Planungs- und Ausführungsphase. Erste Maßnahmen, die gem. der 
ursprünglich Vorlage V/0119/2021 bereits finanziert waren, sind zur Wahrung der bauordnungs-
rechtlichen Vorgaben u.a. in Hinblick auf den Brandschutz bereits in Umsetzung, um den Schul-
betrieb zum Schuljahr 2024/25 sicherzustellen. 
Die Zielerreichung ist nach Fertigstellung aller Anpassungsmaßnahmen voraussichtlich im Mai 

2025 erfolgt. Es ist mit einem finanziellen Bedarf von 572.000 Euro zu kalkulieren. 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0301 Leistungen für Schulen 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan x Ja  Nein   

Im beschlossenen Haushaltsplan 2024 enthalten? x Ja  Nein  teilw. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Die rechtliche Grundlage dieser Aufgabe beruht auf den Beschlüssen V/0770/2019/2 und  
V/0119/2021. 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Durch die energetische Gebäudesanierung wird der Selbstverpflichtung der Stadt Münster zum 
Klimaschutz Rechnung getragen. Bei der Wiederherstellung und Anpassung der Außenanlagen 
findet zudem u.a. die barrierefreie Erreichbarkeit beider Schulgebäude Berücksichtigung.  
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